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lnjektions-Lipolyse / Fettweg-Spritze / Lipostabil

Sehr geehrter Herr Dr. Ledermann

Auf der home-page www.bodyclinic.ch werben Sie unter dem Begriff lnjektions-Lipolyse für die

Anwendung der Fettweg-Spritze. Wir machen Sie in diesem Zusammenhang auf Folgendes

aufmerksam:

Beim im Rahmen der Fettweg-Spritze zur Anwendung gelangenden Lipostabil, handelt es sich

um ein in der Schweiz nicht zugelassenes, aber gemäss Art. 9 Abs. 1 Heilmittelgesetz zulas-
sungspflichtiges Arzneimittel. Weshalb bei einer Anwendung von Lipostabil nicht von ,,off label

use" gesprochen werden kann. Vielmehr handelt es sich bei der Anwendung von Lipostabil in

der Schweiz um einen ,,unlicensed use", d.h. um eine unerlaubte Verwendung eines Arzneimit-
tels, für das in der Schweiz keine spezifische behördliche Zulassung vorliegt. Unter bestimmten
Voraussetzungen gemäss Praxis der Swissmedic ist sodann der,,unlicensed use" zulässig, je-

doch nur im Rahmen der im Ausland zugelassenen lndikation. Weder in Deutschland noch in

einem uns bekannten anderen Land ist Lipostabil zu einem anderen Zweck als zur Prophylaxe

und Therapie von Fettembolien zugelassen, weshalb die Anwendung von Lipostabil als ,,Fett-

wegspritze" zur Reduzierung von Fettpolstern in der Schweiz zum vornherein nicht zulässig ist.

Wir ersuchen Sie deshalb die entsprechende Venruendung von Lipostabil per sofort einzustellen

und die entsprechende Werbung zu unterlassen und dementsprechend auch auf der lnternet-

seite www.bodyclinic.ch bis 15. März2Q10 zu beseitigen.
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Sollten Sie unserer Aufforderung nicht nachkommen, sind wir gehalten die notwendigen auf-

sichts- und strafrechtlichen Schritte einzuleiten.

Freundliche Grüsse
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